
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 7. Mai 2018  

 
 Nr. 2018/687  

Abrechnung: Oberdorf und Gänsbrunnen; Weissensteinpassstrasse, Erhaltungs-
planung / strategische Planung 
  

1. Erwägungen 

Die Weissensteinstrasse von Oberdorf bis Gänsbrunnen weist seit ihrer Erstellung in den 40er 
Jahren innerhalb verschiedener Streckenabschnitten bauliche Mängel auf. Aufgrund der beacht-
lichen Länge des Strassenabschnittes von beinahe 10 km ist eine Gesamtsanierung infolge des 
erforderlichen Finanzierungsbedarfs nicht realisierbar. Deshalb wurde der Zustand der Strasse 
im Rahmen einer generellen Überprüfung im Sinne der Normen SIA 269 ff. erfasst. Die Erkennt-
nisse dieser Zustandserfassung ermöglichen es nun, Streckenabschnitte entsprechend zu klassie-
ren und Bereiche mit dringlichem Investitionsbedarf auszuscheiden. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 92'510.90 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 117'892.20 
 

Total Aufwendungen 210'403.10 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2014, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01032.P  250'000.00   

Total Kredite    250'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    210'403.10 

nicht beanspruchter Objektkredit  39'596.90 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

2.3.1 Streckenanteil Oberdorf, 4,9 km von 9,7 km = 50.5 % 
 

Total Aufwendungen  210'403.10   
Oberdorf, 50.5 % von Fr. 210'403.10  106'253.55   
     
Total Gemeindebeitrag: 2.5 % von Fr. 106'253.55    2'656.35 
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    3'100.00 

zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    443.65 
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2.3.2 Streckenanteil Gänsbrunnen, 4,8 km von 9,7 km = 49.5 % 
 

Total Aufwendungen  210'403.10   
Gänsbrunnen, 49.5 % von Fr. 210'403.10  104'149.55   
     
Total Gemeindebeitrag: 4.85 % von Fr. 104'149.55    5'051.25 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    6'000.00 

zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    948.75 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Erhaltungsplanung / strategische Planung der Weissenstein-
passstrasse in Oberdorf und Gänsbrunnen, im Gesamtbetrag von Fr. 210'403.10, wird 
genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebei-
trag von Fr. 443.65 der Einwohnergemeinde Oberdorf zurückzuerstatten und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01032.P.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten. 

3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebei-
trag von Fr. 948.75 der Gemeinde Gänsbrunnen zurückzuerstatten und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01032.P.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (kum/rom) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil  
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten 
Gemeindepräsidium Oberdorf, Weissensteinstrasse 95, 4515 Oberdorf (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Oberdorf, Weissensteinstrasse 95, 4515 Oberdorf (Rückerstattung des Am-

tes für Verkehr und Tiefbau erfolgt separat) 
Gemeindepräsidium Gänsbrunnen, Obere Schafmatt 37, 4716 Gänsbrunnen (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Gänsbrunnen, Obere Schafmatt 37, 4716 Gänsbrunnen (Rückerstattung 

des Amtes für Verkehr und Tiefbau erfolgt separat) 


